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Vorwort

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

dass nur kompetente Betriebsratsmitglieder ihr Amt im Interesse 

der Beschäftigten ausüben können, bedarf heute keiner beson-

deren Betonung mehr. Zu vielfältig, zu komplex sind die Themen, 

die Beschäftigte und damit auch den Betriebsrat bewegen. 

Auf einmal vereinbarten Standards und auf betrieblichen Übungen 

kann man sich nicht mehr „ausruhen“. Unter Kostengesichts-

punkten oder weil die Zeit gerade günstig ist, werden u.a. Sozi-

alleistungen, Arbeitszeitregelungen, Löhne und Gehälter zur 

Disposition gestellt.

Wenn sie nicht ausdrücklich für ihre Funktion freigestellt wurden, 

üben Betriebsratsmitglieder ihr Amt neben ihrer berufl ichen Tätig-

keit aus. Spannungsarm ist das nicht.

Der Gesetzgeber hat die besonderen Bedingungen der Betriebs-

ratsarbeit und die Arbeit der einzelnen Betriebsratsmitglieder an-

erkannt. Sie sind nicht nur per Gesetz besonders in ihrer Tätigkeit 

geschützt, ihnen wird auch ein Anspruch auf Qualifi zierung für 

ihre Tätigkeit zuerkannt. Der Weiterbildungsanspruch ist im 

§ 37 BetrVG, in den Absätzen 6 und 7, geregelt.

Da Weiterbildungsmaßnahmen des Betriebsrats in der Regel Zeit 

und Geld kosten, sind Arbeitgeber und Dienststellen bemüht, 

die Kostenbelastung für den Betrieb bzw. für die Dienststelle 

gering zu halten. Deshalb werden Weiterbildungsansprüche des 

Betriebsrats oft bestritten oder mit dem Hinweis, das Seminar sei 

zu teuer, abgelehnt.

Leider erleichtern Betriebsräte den Arbeitgebern oft die Ableh-

nung, weil ihnen formale Fehler unterlaufen.

Diese kleine Broschüre soll helfen, genau diese Fehler zu ver-

meiden und den Qualifi zierungsanspruch des Betriebsrats zu 

sichern.

Damit alles stimmt.

ver.di b+b
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Die Grundlagen der Schulungs- und 
 Bildungsmaßnahmen
Mitgestalten beginnt mit Wissen. Das gilt auch und vor allem für 

die betriebliche Mitbestimmung. Die argumentative Auseinan-

dersetzung zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber ist oft un-

umgänglich, bevor es entweder zu einer Einigung oder – bei 

Nichteinigung in mitbestimmungspfl ichtigen Angelegenheiten – 

zu einem Verfahren vor der Einigungsstelle kommt. Immer geht 

es um sachgerechte Argumente. 

Eine ausreichende Wissensgrundlage ist daher unabdingbare 

Voraus setzung für eine effektive Betriebsratsarbeit. Der Gesetzge-

ber hat das bei der Gestaltung des Betriebsverfassungs gesetzes 

be rücksichtigt. § 37 Abs. 6 und 7 BetrVG geben dem Betriebs rat 

und seinen Mitgliedern einen gesetzlichen Anspruch auf Wissens-

erwerb. 

Aber warum zwei unterschiedliche Bestimmungen? Die Antwort 

ergibt sich aus den Zielsetzungen beider Vorschriften: § 37 Abs. 6 

BetrVG soll das für die Betriebsratsarbeit im betrieblichen Alltag 

erforderliche Wissen vermitteln. Demgegenüber geht § 37 Abs. 7 

BetrVG von geeigneten Schulungs- und Bildungsmaßnahmen 

aus, mit denen Hintergrundwissen vermittelt und das Umfeld der 

betrieblichen Mitbestimmung aufgezeigt werden soll. 

Geeignete Themen nach § 37 Abs. 7 BetrVG können in bestimm-

ten Fällen zugleich erforderlich im Sinne des § 37 Abs. 6 BetrVG 

sein; beispielsweise „Versammlungstechnik“ für den die Betriebs-

versammlung leitenden Betriebsratsvorsitzenden oder „Grund-

satzfragen der Ergonomie“ für Mitglieder von Ausschüssen nach 

den §§ 90, 91 BetrVG. 

Unterschiede  zwischen § 37 Abs. 6 und 7 BetrVG

 Abs. 6   Abs. 7

� erforderliche Themen � geeignete Themen

� keine zeitliche Begrenzung  � zeitliche Begrenzung

� kein Anerkennungsverfahren � Anerkennungsverfahren

� Kostentragung durch  � nur Entgeltfortzahlung

 Arbeitgeber � Individualanspruch

� Kollektivanspruch 
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Themenbeispiele für Schulungen nach 
§ 37 Abs. 6 und 7 BetrVG
 Absatz 6   Absatz 7

� Grundlagen des BetrVG  � Verfassung und Arbeitsrecht

� Allgemeines Arbeitsrecht  � Betriebswirtschaft 

� Lohngestaltung � Arbeitnehmerrechte in Europa

� Betriebsrat und Arbeitskampf � Versammlungstechnik 

� Betriebliche Berufsbildung  � Frauen in Gesellschaft und Beruf

� Datenverarbeitung im Betrieb � Allgemeines Sozialrecht

� Geschlechtergleichstellung � Vermögensbildung der

� Gremienarbeit im Betriebsrat  Arbeitnehmer

� Sexuelle Belästigung � Globalisierung

 am Arbeitsplatz �  Grundsatzfragen der Ergonomie

� Umweltschutz im Betrieb � Managementtechniken

� Betriebliche Altersversorgung � Gewerkschaftspolitik bei

� Arbeitszeitsysteme  Lohnfragen

� Schwerbehindertenrecht � Allgemeinwissen zur EDV

  � Personalführung

Schulungsmaßnahmen nach 
§ 37 Abs. 6 BetrVG 
Was fällt unter „erforderliches“ Wissen nach § 37 Abs. 6 BetrVG? 

In ständiger Rechtsprechung hat das Bundesarbeitsgericht dazu 

erklärt: Die Vermittlung von Kenntnissen nach § 37 Abs. 6 BetrVG 

ist erforderlich, wenn diese unter Berücksichtigung der konkreten 

Verhältnisse im Betrieb und im Betriebsrat notwendig sind, damit 

der Betriebsrat seine gegenwärtigen oder in naher Zukunft an-

stehenden Aufgaben sach- und fachgerecht erfüllen kann (vgl. 

etwa BAG 9.10.73 – 1 ABR 6/73, AP Nr. 4 zu § 37 BetrVG 1972; 

BAG 19.7.95 – 7 ABR 49/9, AP Nr. 110 zu § 37 BetrVG 1972). Mit 

diesem Grundsatz müssen die Schulungsinhalte und damit die 

Themen von Schulungsveranstaltungen übereinstimmen. Ange-

sichts der umfassenden Rechte und Aufgaben des Betriebsrats 

zur Wahrnehmung der betrieblichen Interessen der Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer ergibt sich eine weit gespannte 

Themenvielfalt. Grundsätzlich gilt:

�  Der Anspruch auf erforderliche Wissensvermittlung ist ein An-

spruch des Betriebsrats. Er realisiert sich aber beim einzelnen 
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Betriebsratsmitglied. Jedes Betriebsratsmitglied arbeitet gleich-

berechtigt im Betriebsrat mit. Deshalb besteht trotz des Kollektiv-

charakters des 37 Abs. 6 BetrVG ein Anspruch jedes einzelnen 

Mitglieds, Grundkenntnisse zu den Aufgaben und Rechten des 

Betriebsrats zu erwerben. Nur das macht eine wirksame Mit-

arbeit im Betriebsrat möglich. Unabdingbar ist insbesondere 

grundlegendes Wissen zum Betriebsverfassungs recht, aber 

auch zum allgemeinen Arbeitsrecht und zum Arbeits schutz. 

�  Neben dem Erwerb von Grundkenntnissen geht es auch um die 

Vermittlung von Spezialwissen. Es ist für die Betriebsratsarbeit 

ebenfalls unverzichtbar. Betriebsratsmitglieder müssen Kennt-

nisse z.B. im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz oder Lohn-

gestaltung besitzen, damit sie die Arbeitnehmerinteressen 

wahrnehmen können. Das gilt auch für Ausschüsse des Betriebs-

rats, die vor allem in größeren Betrieben zur Wahrnehmung 

besonderer Aufgaben gebildet werden.

�  Der Wissenserwerb erstreckt sich nicht nur auf die rechtlichen 

Fragen der einzelnen Themenbereiche, sondern natürlich auch 

auf deren Inhalte. Der Betriebsrat muss beispielsweise nicht 

nur wissen, dass er bei der Personalplanung nach § 92 BetrVG 

Beratungsrechte hat, sondern auch, was Personalplanung und 

deren Einzelbereiche sind und was sie für die Wahrnehmung 

von Arbeitnehmerinteressen bedeuten. 

�  Schulungen sind nicht erst dann erforderlich, wenn ein unmit-

telbarer betrieblicher Anlass besteht oder auf bevorstehende 

Maßnahmen des Arbeitgebers reagiert werden muss. So sind 

Schulungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz unabhängig 

davon erforderlich, ob und in welchem Umfang Arbeitsunfälle 

im Betrieb vorkommen. Es geht um Vorbeugung, um die Ver-

hütung von Unfällen im Interesse der Beschäftigten. Die 

Erforder lichkeit des Wissenserwerbs kann sich auch aus dem 

Initiativrecht ergeben; etwa dadurch, dass der Betriebsrat ein 

anderes, den Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer besser gerecht werdendes Entgeltsystem anstrebt und 

sich das notwendige Wissen darüber aneignen will, obwohl 

dieses System im Betrieb noch gar nicht besteht.

Der Betriebsrat sollte immer wieder prüfen, welche Wissens-

vermittlung für die einzelnen Betriebsratsmitglieder erforderlich 

ist, damit eine sachgerechte Betriebsratsarbeit geleistet werden 
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kann. Die Notwendigkeit der Wissensvermittlung kann sich aus 

sehr unterschiedlichen Erfordernissen ergeben. 

Nach Betriebsratswahlen ist es z.B. wichtig, dass die neu gewähl-

ten Betriebsratsmitglieder Grundwissen erwerben. Für andere 

Betriebsratsmitglieder können bevorstehende betriebliche Um-

strukturierungsmaßnahmen ebenso Anlass für Schulungen sein 

wie Änderungen bei Entgeltsystemen oder die Einführung eines 

anderen Arbeitszeitsystems. Kurzum: Alles, was zu den Aufgaben 

des Betriebsrats gehört, wozu aber das notwendige Wissen noch 

nicht vorhanden ist, führt zu erforderlichen Schulungsmaß-

nahmen nach § 37 Abs. 6 BetrVG. 

Keineswegs müssen sich die Anforderungen an den Wissens-

erwerb nur aus dem Betrieb heraus ergeben. So gehören neue 

Gesetzesgrundlagen mit Auswirkungen auf den Betrieb zu den 

für die Ausübung der Betriebsratsarbeit erforderlichen Kenntnis-

sen. Im Fall des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) 

vom 14.8.06 hat das Hessische LAG aufgrund der Bedeutung für 

alle Bereiche des Arbeitslebens eine viertägige Grundschulung als 

erforderlich angesehen (Hessisches LAG 25.10.07 – 9 TaBV 84/07). 

Das LAG hat in seiner Entscheidung insbesondere klargestellt, 

dass „die Schulung nicht erst dann erforderlich ist, wenn Diskri-

minierungen im Betrieb festgestellt worden sind“. Auch die 

grundlegende Änderung bestehender Gesetze rechtfertigt eine 

erneute Grundschulung. Hinsichtlich der Novellierung des Betriebs-

verfassungsgesetzes wurde eine fünftägige Grundschulung als 

erforderlich angesehen (LAG Hamm 17.10.03 – 10 TaBV 83/03), 

ohne dass ein erneuter Schulungsbedarf dargelegt werden muss. 

Ebenso erforderlich sind Kenntnisse über das bevorstehende 

In-Kraft-Treten eines neuen Entgelt- oder Manteltarifvertrags 

(LAG Hamm 17.8.07 – 13 TaBV 30/07). Entsprechen des gilt für 

aktuelle arbeitsgerichtliche Entscheidungen. 

Der Entsendungsbeschluss – wie ist zu verfahren?

Der Anspruch nach § 37 Abs. 6 BetrVG ist prinzipiell ein Kollektiv-

anspruch des Betriebsrats. Das heißt aber nicht, dass in jedem Fall 

die Initiative vom Betriebsrat als Betriebsverfassungsorgan aus-

gehen muss. Schließlich ist es das einzelne Betriebsratsmitglied, 

welches das Wissen erwerben soll, das der Betriebsrat benötigt. 

Es merkt am ehesten, was und wie viel ihm an Wissen fehlt, um 

im Betriebsrat sachkundig mitarbeiten zu können. In der Praxis ist 
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es deshalb oft das einzelne Mitglied, das initiativ wird, um an einer 

Schulungsmaßnahme nach § 37 Abs. 6 BetrVG teilzunehmen. 

Aber wie ist der richtige Verfahrensweg? Zunächst muss die  

Frage der Entsendung im Betriebsrat angesprochen werden, 

denn er muss einen entsprechenden Beschluss fassen (vgl. S. 9: 

„Die  Be schluss fassung zu § 37 Abs. 6 BetrVG“). Vorher sind 

jedoch bestimmte Aspekte zu erörtern.

Erforderliche Schulungsthemen

Der Betriebsrat hat sich zu fragen, welche Schulungsthemen 

sinnvoll sind, um die Wissensgrundlage im Betriebsrat zu erwei-

tern. Für erstmals gewählte Betriebsratsmitglieder ist das einfach 

zu beantworten: Es sind zunächst Grundlagenschulungen erfor-

derlich. Bei anderen Mitgliedern des Betriebsrats geht es darum, 

welches Wissen es bereits hat, welche Schulungsthematik es be-

sonders interessiert, aber vor allem, welches Wissen im Betriebs-

rat aktuell oder auf längere Sicht benötigt wird. 

Jedes Betriebsratsmitglied arbeitet gleichberechtigt im Betriebs-

rat mit und ist mit dafür verantwortlich, dass eine wirksame Be-

triebsratsarbeit zustande kommt. D.h. jedes Betriebsratsmitglied 

muss zu den einzelnen Aufgabenbereichen des Betriebsrats 

Grundkenntnisse haben, z.B. zur betrieblichen Berufsbildung, zu 

Arbeitszeitsystemen oder zur Mitbestimmung bei personellen 

Einzelmaßnahmen (etwa: Wie sind die Begriffe Einstellung oder 

Versetzung betriebsverfassungsrechtlich zu verstehen?). Das 

schließt nicht aus, dass andere Betriebsratsmitglieder, besonders 

wenn sie Mitglieder in Betriebsratsausschüssen sind, ein umfassen-

des Spezialwissen haben bzw. erwerben müssen.

Nachdem geklärt ist, zu welchen Themen die Schulung erfolgen 

soll, sind Antworten auf folgende Fragen zu geben: 

�  Welcher Schulungsträger soll es sein?

�  An welchem Schulungsort soll die Maßnahme erfolgen?

�  Wie lang soll die Schulungsmaßnahme sein?

�  Zu welchem Zeitpunkt soll die Schulung durchgeführt werden?

Der Schulungsträger 

Schulungsmaßnahmen für Betriebsratsmitglieder werden von  vielen 

unterschiedlichen Seminaranbietern durchgeführt. Viele fühlen sich 
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berufen, aber nicht alle sind geeignet. In erster Linie kommen die 

Seminaranbieter der Gewerkschaften oder ihnen nahe stehen der 

Einrichtungen, zu denen beispielsweise ver.di Bildung + Beratung 

gehört, in Betracht. 

Die Gewerkschaften sind die natürlichen Verbündeten der 

Betriebs  räte. Die gewerkschaftliche Unterstützungsfunktion in 

der Betriebsverfassung ist rechtlich abgesichert und allgemein 

 an erkannt. Die Erfahrung der Gewerkschaften mit Betriebsräte-

schulungen prädestiniert sie geradezu als Anbieter von Wissens-

vermittlung für Betriebsratsmitglieder. Das ist in der Recht   spre-

chung anerkannt. So hat das Bundesverwaltungsgericht in einer 

Entscheidung vom 27.4.79 (ZBR 1979, 310; PersV 1980, 19) fest-

gestellt, dass die Gewerkschaften in jeder Hinsicht die Gewähr 

für eine ordnungsgemäße Schulung bieten. 

Daher sollte die Entscheidung zu Gunsten eines solchen 

Schu lungsträgers fallen. Die gewerkschaftlichen Bildungsträger 

sind außerdem in der gesamten Bundesrepublik präsent (vgl. 

etwa die Seminarangebote von ver.di Bildung + Beratung unter 

www.verdi-bub.de). Außerdem berücksichtigen gewerkschaft-

liche Betriebsratsschulungen stärker die spezifi schen Belange der 

Betriebs ratsarbeit (BAG 15.5.86 – 6 ABR 74/83, AP Nr. 54 zu § 37 

BetrVG 1972).

Der Betriebsrat kann selbst entscheiden, welchen Schulungsträ-

ger und welchen Schulungsort er wählt. Der Arbeitgeber hat da-

bei nichts hineinzureden. Selbst wenn der vom Betriebsrat bevor-

zugte Schulungsort erheblich weiter entfernt ist als die näher 

zum Betrieb liegende Schulungsstätte eines „neutralen“ Seminar-

anbieters, kann der Betriebsrat das räumlich weiter entfernte 

 Seminarangebot bevorzugen, wenn er der Auffassung ist, das 

Seminar am weiter entfernten Ort sei zur Wissensvermittlung 

besser geeignet, etwa unter dem Aspekt der Schulungsinhalte 

oder der Didaktik (vgl. auch S. 15: „Sonstige Kostentragungs-

pfl ichten des Arbeitgebers“). 

Die Schulungsdauer

Auch die Schulungsdauer steht unter der Voraussetzung der 

Erforderlichkeit, wie sie von § 37 Abs. 6 BetrVG verlangt wird. 

Das Bundesarbeitsgericht hat zusätzlich den Grundsatz der 

Verhältnis mäßigkeit aufgestellt. Das ist, da das Gesetz selbst die 
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Frage der Ver hält nismäßigkeit an keiner Stelle erwähnt, auf er-

hebliche Kritik gestoßen (vgl. dazu DKK-Wedde, 10. Aufl ., § 37 

Rn. 118). Prinzipiell gilt: Die Dauer einer Schulungsmaßnahme 

hängt wesentlich vom Inhalt ab, insbesondere vom Umfang und 

von der Schwierigkeit des Themas. Bei komplexen Themen wie 

dem Betriebsverfassungsrecht und seinen Einzelbereichen ist 

eine vierzehntägige Schulungsdauer ohne weiteres erforderlich. 

Aber auch länger dauernde Schulungsmaßnahmen sind bei 

schwierigen Themen durchaus anzuerkennen (vgl. DKK-Wedde, 

10. Aufl ., § 37 Rn. 117). Das LAG Nürnberg hat eine vierwöchige 

Grundschulung als erforderlich angesehen, wenn gleichzeitig 

Grundkenntnisse im Arbeitsrecht vermittelt werden, die den 

Besuch von eigenen Grundlagenschulungen zum Arbeitsrecht 

überfl üssig erscheinen lassen (LAG Nürnberg 28.2.02 – 6 (5) TaBV 

29/01). Der Betriebsrat hat bei der Beschlussfassung einen Be-

urteilungsspielraum – nicht nur bzgl. des Inhalts, sondern auch 

bzgl. der Dauer der Schulung (vgl. BAG 9.10.73 – 1 ABR 6/73, 

AP Nr. 4 zu § 37 BetrVG 1972; BAG 7.6.89 – 7 ABR 26/88, 

NZA 1990, 149; Fitting, 24. Aufl ., § 37 Rn. 174).

Zeitpunkt der Schulungsmaßnahme

§ 37 Abs. 6 Satz 3 BetrVG verpfl ichtet den Betriebsrat, bei der 

Festlegung der zeitlichen Lage der Teilnahme an einer Schulungs- 

und Bildungsveranstaltung die betrieblichen Notwendigkeiten zu 

berücksichtigen. Nur unter engen Voraussetzungen können diese 

der Teilnahme an einer Schulung entgegenstehen. So wird als 

dringende betriebliche Notwendigkeit etwa angesehen, wenn 

eine für den ordnungsgemäßen Betriebsablauf notwendige Ver-

tretung nicht sicherzustellen ist oder wenn ein besonderer Arbeits-

anfall vorliegt, dessen Erledigung nicht hinausgeschoben werden 

kann (Fitting, 24. Aufl ., § 37 Rn. 238). 

Dringende betriebliche Erfordernisse können zum Hinaus-

schieben der Seminarteilnahme führen. Das ist jedoch nicht 

zwingend. Möglich ist durchaus, dass die Interessen des Be-

triebsrats an  einer baldigen Teilnahme des betreffenden Be-

triebsratsmitglieds gegenüber den betrieblichen Notwendig-

keiten überwiegen. 

Im Streitfall entscheidet die Einigungsstelle, ob betriebliche Not-

wendigkeiten im Sinne des § 37 Abs. 6 Satz 3 BetrVG vorliegen. 

Der Arbeitgeber hat sie gegebenenfalls anzurufen. Die Einigungs-
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stelle trifft eine verbindliche Entscheidung (vgl. „Das Unterrich-

tungs- und Einspruchsrecht des Arbeitgebers“). 

Die Beschlussfassung zu § 37 Abs. 6 BetrVG 

Ein wirksamer Beschluss des Betriebsrats zur Teilnahme an einer 

Schulung ist in einer ordnungsgemäß einberufenen Sitzung 

(§ 30 BetrVG) zu fassen. Bei der Beschlussfassung sind die Rege-

lungen des § 33 BetrVG zu beachten. Die Beschlussfähigkeit 

muss vorliegen. Der Beschluss über die Teilnahme ist mit der 

Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder zu fassen. Bei 

dem Entsendungsbeschluss kann das Betriebsratsmitglied, um 

dessen Teilnahme es geht, mitstimmen. 

Das Bundesarbeitsgericht verlangt, dass der Entsendungsbeschluss 

Tagesordnungspunkt der Sitzung ist, in der der Beschluss gefasst 

werden soll. Die Behandlung der Entsendung lediglich unter dem 

Tagesordnungspunkt „ Verschiedenes“ ist unzulässig, es sei denn, 

dass der Betriebsrat vollständig versammelt ist und kein Betriebs-

ratsmitglied der Beschlussfassung widerspricht (BAG 28.10.92 – 

7 ABR 14/92, AP Nr. 4 zu § 29 BetrVG, DB 1993, 580). 

Die Beschlussfassung hat sich auf die konkrete Schulungsveran-

staltung, die Zahl und Auswahl der Betriebsratsmitglieder sowie 

die zeitliche Lage der Schulungsmaßnahme zu erstrecken (Däubler, 

Handbuch Schulung und Fortbildung. Gesamtdarstellung für be-

triebliche Interessenvertreter, 5. Aufl ., Rn. 557 ff.; Fitting, 24. Aufl ., 

§ 37 Rn. 231 ff.). Von dem Beschluss ist der Arbeitgeber zu unter-

richten. (Zur Beschlussfassung und zur Mitteilung an den Arbeit-

geber vgl. auch die Muster formulare von ver.di Bildung + 

Beratung unter www.verdi-bub.de).

Das Unterrichtungs- und Einspruchsrecht des  Arbeitgebers

Der Betriebsrat hat den Arbeitgeber rechtzeitig vom Entsen-

dungsbeschluss zu unterrichten. Ein Zeitraum von zwei bis drei 

Wochen vor Beginn der Schulungsmaßnahme wird allgemein als 

ausreichend angesehen. Die Unterrichtung soll den Arbeitgeber 

in die Lage versetzen, sich auf die Abwesenheit des betreffenden 

Betriebsratsmitglieds einzustellen. 

Die Unterrichtung ist keine anspruchsbegründende Vorausset-

zung. Das heißt: Auch ohne rechtzeitige Unterrichtung bleibt der 
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vom Betriebsrat gefasste Entsendungsbeschluss wirksam. In einer 

wiederholten zu späten Unterrichtung des Arbeitgebers kann 

 allerdings eine Amtspfl ichtverletzung des Betriebsrats nach § 23 

Abs. 1 BetrVG liegen. 

Der Arbeitgeber kann sich darauf berufen, dass die betrieblichen 

Notwendigkeiten nicht berücksichtigt wurden oder die vorgese-

hene Schulungsmaßnahme nicht erforderlich ist. 

a) Nichtberücksichtigung der betrieblichen Notwendigkeiten

  Wie bereits erwähnt, hat der Betriebsrat beim Entsendungsbe-

schluss die betrieblichen Notwendigkeiten, insbesondere hin-

sichtlich der Lage und der zeitlichen Dauer der Schulung, zu 

berücksichtigen. Ist der Arbeitgeber der Auffassung, dass der 

Betriebsrat keine sachgerechte Interessenabwägung vorge-

nommen hat, muss er die Einigungsstelle zur Entscheidung 

anrufen. 

  Das Gesetz schreibt dafür keine Frist vor. Es ist jedoch davon 

auszugehen, dass die Anrufung innerhalb von zwei Wochen 

zu  erfolgen hat (vgl. Fitting, 24. Aufl ., § 37 Rn. 244). Bei frei-

gestellten Betriebs ratsmitgliedern kommt ein Einigungsstellen-

verfahren nicht in  Betracht, da bei ihnen betriebliche Notwen-

digkeiten nicht verletzt sein können. 

  Ruft der Arbeitgeber die Einigungsstelle nicht an, bleibt es bei 

dem Betriebsratsbeschluss. Erfolgt eine Anrufung, darf die Ei-

nigungsstelle nur darüber entscheiden, ob die betrieblichen 

Notwendigkeiten berücksichtigt worden sind oder nicht. Kei-

nesfalls darf sie eine Entscheidung dahingehend treffen, ob 

die Schulungsmaßnahme unter § 37 Abs. 6 BetrVG fällt oder 

ob der  Betriebsratsbeschluss aus anderen Gründen rechtlich 

unwirksam sein könnte. 

  Die Einigungsstelle hat die Möglichkeit, wenn sie den Entsen-

dungsbeschluss wegen Nichtbeachtung bzw. nicht ausrei-

chender Beachtung der betrieblichen Notwendigkeiten auf-

hebt, selbst  einen oder mehrere neue Termine zur Teilnahme 

an der Schulung vorzuschlagen. Arbeitgeber und Betriebsrat 

können sich im Einigungsstellenverfahren aber auch auf einen 

neuen Termin einigen. Geschieht das nicht, kann der Betriebs-

rat einen erneuten Beschluss fassen und seinerseits eine Ent-

sendung zu einem  neuen Termin beschließen. 
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  Was passiert aber, wenn der Arbeitgeber die Einigungsstelle 

rechtzeitig angerufen hat, diese vor Beginn der Schulungs-

maßnahme aber nicht mehr zusammentritt? Überwiegend 

wird die Auffassung vertreten, dass eine aufschiebende Wir-

kung eintritt: Das Betriebsratsmitglied darf nicht zu der Schu-

lung fahren ( Fitting, 24. Aufl ., § 37 Rn. 248). In bestimmten 

Fällen kann der Betriebsrat jedoch eine einstweilige Verfügung 

beim Arbeitsgericht  erwirken. Das kann beispielsweise der Fall 

sein, wenn der Betriebsrat das Wissen aktuell dringend benö-

tigt und das Einigungsstellenverfahren nicht mehr rechtzeitig 

durchgeführt werden kann, etwa wegen einer Erkrankung des 

Einigungsstellenvorsitzenden.

b) Bestreiten der Erforderlichkeit

  Es kann sein, dass der Arbeitgeber zwar keine betrieblichen 

Notwendigkeiten einwendet, sich jedoch auf den Standpunkt 

stellt, die Schulung falle nicht unter den Themenbereich des 

§ 37 Abs. 6 BetrVG, sei also nicht erforderlich. Dann ist nicht 

die Einigungsstelle zuständig, sondern das Arbeitsgericht. 

  Das arbeitsgerichtliche Beschlussverfahren kann vom Arbeit-

geber oder vom Betriebsrat anhängig gemacht werden. Theo-

retisch könnte es auch von dem Betriebsratsmitglied, das für 

die Schulung vorgesehen ist, eingeleitet werden. Dieses wird 

aber nicht ohne Weiteres bereit sein, gegen den Arbeitgeber 

ein Gerichtsverfahren zu führen. Außerdem geht es um den 

erforderlichen Wissenserwerb für den Betriebsrat. Dieser sollte 

daher – mit Unterstützung durch die Gewerkschaft – das Ver-

fahren führen, wenn es nicht bereits vom Arbeitgeber einge-

leitet worden ist. 

  Die Einleitung und Durchführung eines arbeitsgerichtlichen 

 Beschlussverfahrens zur Klärung der Rechtsfrage der Erforder-

lichkeit hat nicht zwangsläufi g zur Folge, dass das Betriebsrats-

mitglied den Besuch der Schulung bis zur rechtskräftigen Be-

endigung des Rechtsstreits zurückstellen muss. Ein Beschluss-

verfahren kann sich über Monate hinweg erstrecken und für 

den Fall, dass es um grundsätzliche Rechtsfragen mit der Mög-

lichkeit der Anrufung des Bundesarbeitsgerichts geht, sogar 

über ein bis zwei Jahre. Deshalb wird in der Rechtsprechung 

und Literatur zu Recht weitgehend die Meinung vertreten, 

dass das Betriebsratsmitglied trotz eines laufenden Beschluss-

verfahrens zur Schulung fahren darf (LAG Hamm 24.10.74, 
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DB 1974, 2486; DKK-Wedde, 10. Aufl ., § 37 Rn. 133; Fitting, 

24. Aufl .,§ 37 Rn. 251). 

  Das gilt erst recht, wenn vor Beginn der Schulungsmaßnahme 

ein Beschluss des Arbeitsgerichts zu Gunsten des Betriebsrats-

mitglieds bzw. des Betriebsrats ergangen ist (vgl. BAG 6.5.75 

– 1 ABR 135/73, AP Nr. 5 zu § 65 BetrVG 1972). 

Schulungsmaßnahmen nach 
§ 37 Abs. 7 BetrVG 

§ 37 Abs. 7 BetrVG verlangt die „Geeignetheit“ einer Schulungs-

maßnahme. Die Vorschrift enthält einen Individualanspruch des 

einzelnen Betriebsratsmitglieds, ohne dass es auf dessen kon-

kreten Wissensstand ankommt (BAG 28.8.96 – 7 AZR 840/95, 

AiB 1997, 230). Dementsprechend stehen die Ansprüche nach 

Absatz 6 und Absatz 7 selbstständig nebeneinander. Eine gegen-

seitige Anrechung darf nicht stattfi nden. Der Arbeitgeber kann 

beispielsweise nicht eine geeignete Schulungsmaßnahme nach 

§ 37 Abs. 7 BetrVG mit dem Hinweis verweigern, das Betriebs-

ratsmitglied habe erst kürzlich eine Schulung nach Absatz 6 

besucht. Umgekehrt dürfen die Betriebsratsmitglieder nicht 

darauf verwiesen werden, zunächst die Schulungsmöglich -

keiten nach Absatz 7 auszuschöpfen, bevor sie einen Anspruch 

nach Absatz 6 geltend machen können  (Fitting, 24. Aufl ., § 37 

Rn. 229).

Grundsätze

Angesichts der Vielzahl möglicher Themen lässt sich bei § 37 Abs. 7 

BetrVG eher von Bildungsveranstaltungen sprechen, während bei 

§ 37 Abs. 6 BetrVG der Begriff der Schulungsmaßnahme besser 

passt. Das nach Absatz 7 vermittelte Wissen muss lediglich nütz-

lich und förderlich sein. Auf die Wissensvermittlung für die kon-

krete Betriebsratsarbeit kommt es nicht an, sofern noch ein 

betriebs verfassungsrechtlicher Bezug vorhanden ist (vgl. BAG 

6.4.76, AP Nr. 23 zu § 37 BetrVG 1972). Geeignet im Sinne von 

§ 37 Abs. 7 BetrVG sind etwa wirtschaftliche und betriebswirt-

schaftliche Themen, Aspekte der internationalen Zusammen-

arbeit im Konzern oder Fragen des Arbeitsmarktes (vgl. auch die 

Beispiele auf S. 3). 
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Eine Veranstaltung nach Absatz 7 muss von der obersten Arbeits-

behörde des Landes, in dem der Schulungsträger seinen Sitz hat, 

als geeignet anerkannt werden. Ist das geschehen, kann sich der 

Arbeitgeber nicht darauf berufen, die Bildungsmaßnahme sei 

nicht geeignet. 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Anspruchsgrund-

lagen liegt in der zeitlichen Begrenzung des Anspruchs nach 

Absatz 7. Er beträgt drei Wochen für die Dauer der Amtszeit, für 

erstmals gewählte Betriebsratsmitglieder vier Wochen. Ein ent-

sprechender Anspruch besteht auch für Mitglieder von Jugend- 

und Auszubildendenvertretungen, obwohl die Amtszeit dieser 

Betriebsverfassungsorgane nur zwei Jahre beträgt. Die Freistel-

lung kann zusammenhängend oder in mehreren Abschnitten 

genommen werden (Däubler, Rn. 299). 

In bestimmten Fällen (vgl. § 13 BetrVG) kann die regelmäßige 

Amtszeit des Betriebsrats mehr oder weniger als vier Jahre betra-

gen. Die Dauer des Anspruchs nach § 37 Abs. 7 BetrVG ändert 

sich dadurch nicht. Das ist allerdings umstritten (vgl. DKK-Wedde, 

10. Aufl ., § 37 Rn. 153; Fitting, 24. Aufl ., § 37 Rn. 221). Die Zu-

satzwoche für das erstmals gewählte Betriebsratsmitglied steht 

diesem jedenfalls auch bei verkürzter Amtszeit in voller Höhe zu 

(BAG 19.4.89, AP Nr. 68 zu § 37 BetrVG 1972). 

Die Beschlussfassung zu § 37 Abs. 7 BetrVG 

Auch wenn es sich bei Absatz 7 um einen Individualanspruch des 

einzelnen Betriebsratsmitglieds handelt, so muss dennoch der 

Betriebsrat den Entsendungsbeschluss fassen. Ohne die Beschluss-

fassung ist keine Teilnahme möglich. 

Im Unterschied zu den Schulungen nach Absatz 6 hat sich der 

Beschluss lediglich auf die Festlegung der zeitlichen Lage der Teil-

nahme an der Veranstaltung zu erstrecken. Der Betriebsrat kann 

zur Thematik nur Vorschläge machen. Die Entscheidung darüber, 

welche Veranstaltung mit welchen Inhalten besucht werden soll, 

trifft das Betriebsratsmitglied selbst. Es kann, wie auch beim 

Beschluss nach Absatz 6, an der Beschlussfassung teilnehmen 

(DKK-Wedde, 10. Aufl ., § 37 Rn. 158). 
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Unterrichtung des Arbeitgebers

Der Arbeitgeber ist auch hier rechtzeitig von der vorgesehenen 

Teilnahme des Betriebsratsmitglieds an der Bildungsveranstaltung 

zu unterrichten. Das ist erforderlich, damit sich der Arbeitgeber auf 

das Wegbleiben des Betriebsratsmitglieds einstellen kann. 

Der Arbeitgeber kann sich auch bei den Bildungsmaßnahmen 

nach Absatz 7 darauf berufen, dass bei der zeitlichen Lage die 

betrieblichen Notwendigkeiten nicht ausreichend berücksichtigt 

wurden und die Einigungsstelle anrufen. Insoweit gelten die Aus-

führungen zu § 37 Abs. 6 BetrVG entsprechend. 

Es ist dem Arbeitgeber ferner mitzuteilen, welche Schulungs- und 

Bildungsveranstaltung besucht werden soll. Es ist zweckmäßig, 

auch das Aktenzeichen des Anerkennungsbescheides mitzutei-

len. Eine beglaubigte Abschrift des Anerkennungsbescheides der 

obersten Arbeitsbehörde muss jedoch nicht vorgelegt werden 

(ArbG Hamm 16.5.74, AuR 1974, 251).
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Was ist bei der Freistellung nach Absatz 6 
und 7 sonst noch bedeutsam?

Die Entgeltfortzahlung

Für die Zeit der Teilnahme an einer Schulungsmaßnahme besteht 

ein gesetzlicher Anspruch auf Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung 

des Arbeitsentgelts. Das gilt sowohl für Schulungsveranstaltun-

gen nach Absatz 6 als auch nach Absatz 7. Die Fortzahlung des 

Arbeitsentgelts hat nach dem Lohnausfallprinzip zu erfolgen. Es 

ist das Entgelt einschließlich aller Zulagen und Zuschläge zu zah-

len. Fallen während der Zeit der Teilnahme im Betrieb Überstun-

den an, die das an der Schulung teilnehmende Betriebsratsmit-

glied geleistet hätte, ist es ebenso zu stellen wie die im Betrieb 

verbleibenden Arbeitnehmer, d.h. es muss auch für die Überstun-

den bezahlt werden. 

Sonstige Kostentragungspfl ichten des Arbeitgebers

Die Kosten, die durch die Teilnahme an einer Schulungsmaß-

nahme entstehen, hat der Arbeitgeber zu tragen. Das ergibt sich 

aus § 40 Abs. 1 BetrVG. Die Erstattungspfl icht ist allerdings nur 

auf die Kosten von Schulungsmaßnahmen beschränkt, die für die 

Betriebsratsarbeit erforderliches Wissen vermitteln, also auf Schu-

lungen nach § 37 Abs. 6 BetrVG. Die Vermittlung von geeig-

netem Wissen nach § 37 Abs. 7 BetrVG erzeugt (außer der Ent-

geltfortzahlung) keinen Anspruch auf Kostenerstattung. Etwas 

anderes gilt nur dann, wenn in einer Veranstaltung nach Absatz 

7 auch erforderliches Wissen vermittelt wird (vgl. S. 16: „Können 

Themen zugleich „erforderlich“ und „geeignet“ sein?“). 

Bei den erforderlichen Schulungen nach Absatz 6 hat der Arbeit-

geber grundsätzlich alle entstehenden Kosten zu erstatten. Dazu 

zählen insbesondere die Teilnehmergebühren des Schulungsver-

anstalters, die Kosten für Übernachtung und Verpfl egung sowie 

die Reisekosten. Die Aufwendungen für die persönliche Lebens-

führung, wie für Getränke und Tabakwaren, sind nach der Recht-

sprechung von den Teilnehmern selbst zu tragen und nicht er-

stattungsfähig (vgl. BAG 28.6.95 – 7 ABR 55/94, AP Nr. 48 zu 

§ 40 BetrVG 1972). 

Besteht im Betrieb eine für die Arbeitnehmer verbindliche Reise-

kostenregelung, ist diese nach der Rechtsprechung auch für Rei-
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sen von Betriebsratsmitgliedern im Rahmen ihrer Betriebsrats-

tätigkeit maßgebend (BAG 23.6.75 – 1 ABR 104/73, AP Nr. 10 zu 

§ 40 BetrVG 1972), somit auch für Schulungen nach § 37 Abs. 6 

BetrVG. Das gilt aber nur insoweit, als die entstehenden Kosten 

vom Betriebsratsmitglied beeinfl usst werden können (BAG 

23.6.75, a.a.O.). Sind die Tagessätze des Veranstalters einer 

Schulung höher als die der betrieblichen Reisekostenregelung 

und somit vom Betriebs ratsmitglied nicht beeinfl ussbar, hat der 

Arbeitgeber die höheren Tagessätze des Veranstalters zu erstat-

ten (BAG 29.1.74 – 1 ABR 41/73, AP Nr. 9 zu § 37 BetrVG 1972; 

ArbG Herne 19.12.07 – 5 BV 53/07).

Es kommt immer wieder vor, dass sich Arbeitgeber auf den Stand-

punkt stellen, die Reisekosten zu einem weiter entfernten Ort der 

Schulungsstätte seien nicht erstattungsfähig, weil eine näher ge-

legene Schulungsstätte das gleiche Schulungsprogramm anbiete. 

Dazu ist Folgendes festzustellen: Das Bundesarbeitsgericht hat 

zwar in ständiger Rechtsprechung auf den Grundsatz der Verhält-

nismäßigkeit hingewiesen (vgl. etwa BAG 31.10.72 – 1 ABR 7/72, 

AP Nr. 2 zu § 40 BetrVG 1972; BAG 28.6.92 – 7 ABR 47/94, AP 

Nr. 48 zu § 40 BetrVG 1972). Der Betriebsrat hat jedoch einen 

Beurteilungsspielraum, der es ihm erlaubt, bei der Wahl zwischen 

einer höherwertigen Schulungsveranstaltung und einer weniger 

guten, aber mit geringeren Kosten verbundenen, im Zweifel der 

höherwertigen Schulung den Vorzug im Interesse einer sachge-

rechten Schulung zu geben (vgl. BAG 29.1.74 – 1 ABR 41/73, AP 

Nr. 9 zu § 40 BetrVG 1972). 

Der Betriebsrat kann sich beispielsweise auf den Standpunkt 

stellen, dass eine Schulung geeigneter ist, weil der Einsatz ent-

sprechender Lehrkräfte oder die Verwendung pädagogischer 

Hilfsmittel eine bessere Schulung verspricht (BAG 24.8.76, AP 

Nr. 2 zu § 95 ArbGG 1953). Es kann sich z.B. um erfahrene Refe-

renten aus dem gewerkschaftlichen Bereich handeln, die mit der 

Betriebsratsarbeit aufgrund ihrer gewerkschaftlichen Unterstüt-

zungsfunktion besonders vertraut sind. 

Können Themen zugleich „erforderlich“ und „geeignet“ 

sein?

Die Ansprüche nach § 37 Abs. 6 und 7 BetrVG bestehen zwar 

nebeneinander. Deshalb kommt die Anrechnung einer Frei-

stellung nach Absatz 6 auf eine Bildungsveranstaltung nach 
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Absatz 7 nicht in Betracht (vgl. BAG 5.4.84 – 6 AZR 495/81, AP 

Nr. 46 zu § 37 BetrVG 1972). Gleichwohl können Überschnei-

dungen auftreten. 

Es kann sein, dass eine Schulung sowohl Themen nach Absatz 6 

als auch Themen nach Absatz 7 beinhaltet. Es kommt dann 

 darauf an, ob die erforderlichen Themen mehr als 50 % der 

Schulungs zeit einnehmen. Trifft das zu, ist die gesamte Schulung 

als erforderlich zu bezeichnen (BAG 28.5.76 – 1 ABR 44/74, 

AP Nr. 24 zu § 37 BetrVG 1972). 

Eine Schulungsveranstaltung kann für die Betriebsratsmitglieder 

des einen Betriebs erforderlich sein, für Betriebsratsmitglieder 

eines anderen Betriebs dagegen nur „geeignet“. Beispielhaft sind 

Themen des Umweltschutzes zu nennen. In vielen Betrieben wird 

das Thema aktuell und damit erforderlich im Sinne von § 37 

Abs.  6 BetrVG sein. Für andere Betriebe sind solche Themen, 

auch wenn kein aktueller Bezug vorhanden ist, jedenfalls geeignet.

Es kann sogar sein, dass innerhalb eines Betriebsrats ein- und 

dasselbe Thema für das eine Betriebsratsmitglied erforderlich, für 

das andere geeignet ist. Z.B. Diskussionsführung und Verhand-

lungstechnik: Das Thema ist für Betriebsratsvorsitzende, stell-

vertretende Betriebsratsvorsitzende oder Vorsitzende wichtiger 

Betriebsratsausschüsse, die häufi g Verhandlungen mit der Arbeit-

geberseite zu führen haben, erforderlich (so grundsätzlich BAG 

15.2.95 – 7 AZR 670/94, AP Nr. 109 zu § 37 BetrVG 1972). Für 

andere Betriebsratsmitglieder sind solche Themen geeignet im 

Sinne von § 37 Abs. 7 BetrVG. Es ist daher immer zu prüfen, ob 

eine bestimmte Veranstaltung nicht doch erforderlich im Sinne 

von Absatz 6 ist – auch wenn eine Anerkennung durch die 

Arbeitsbehörde nach § 37 Abs. 7 BetrVG vorliegt.

Teilzeitbeschäftigte

Für Betriebsratsmitglieder, die in Teilzeit arbeiten, gibt es keine 

zeitlichen Beschränkungen hinsichtlich des Anspruchs nach Ab-

satz 7. Ihre kürzere Arbeitszeit wirkt sich nicht negativ aus. Erfor-

derliches Wissen nach Absatz 6 müssen sie, genau wie vollzeit-

beschäftigte Betriebsratsmitglieder, ohnehin haben. 

Was den Entgeltanspruch für die Zeit der Schulungsmaßnahme 

betrifft, sieht § 37 Abs. 6 BetrVG eine Konkretisierung vor. Nach 
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§ 37 Abs. 3 BetrVG hat ein Betriebsratsmitglied für Betriebsrats-

tätigkeit, die aus betriebsbedingten Gründen außerhalb der 

Arbeits zeit durchgeführt wird, Anspruch auf entsprechende 

Arbeits befreiung. Unter bestimmten Voraussetzungen kann sich 

dieser Anspruch in einen Vergütungsanspruch umwandeln, bei 

dem die aufgewendete Zeit wie Mehrarbeit zu vergüten ist.

In § 37 Abs. 6 Satz 2 erster Halbsatz BetrVG wird der Anspruch 

nach Absatz 3 in dem Sinne konkretisiert, dass bei Schulungs-

maßnahmen betriebsbedingte Gründe auch vorliegen, wenn we-

gen der Besonderheiten der betrieblichen Arbeitszeitgestaltung 

die Schulung des Betriebsratsmitglieds außerhalb seiner Arbeits-

zeit erfolgt. Auf diesen Grundsatz wird auch bei § 37 Abs. 7  BetrVG 

verwiesen. 

„Betriebsüblich“ ist die übliche Normalarbeitszeit im Betrieb. Eine 

Abweichung hiervon ist eine Besonderheit im Sinne des § 37 

Abs. 6 Satz 2 erster Halbsatz BetrVG. Daher liegt ein betriebsbe-

dingter Grund vor, wenn ein Schulungstag auf einen Tag fällt, an 

dem im Betrieb wegen erfolgter Vor- und Nacharbeit arbeitsfrei ist; 

Entsprechendes gilt, wenn der Schulungstag auf einen Tag fällt, an 

dem das Betriebsratsmitglied, wenn es im Betrieb wäre, wegen des 

betrieblichen arbeitszeitlichen Rolliersystems arbeitsfrei hätte. 

Für Betriebsratsmitglieder, die in Teilzeitarbeit beschäftigt sind, ist 

die Dauer der betriebsüblichen Arbeitszeit eines in Vollzeitarbeit 

beschäftigten Arbeitnehmers entscheidend. Von dieser Arbeits-

zeit ist auszugehen. Die Beschäftigung von Arbeitnehmern in Teil-

zeit ist eine betriebliche Besonderheit im Sinne des § 37 Abs. 6 

Satz 2 erster Halbsatz BetrVG (Fitting, 24. Aufl ., § 37 Rn. 189). 

Die Teilnahme eines in Teilzeit arbeitenden Betriebsratsmitglieds 

an einer Schulung nach § 37 Abs. 6 oder 7 BetrVG löst deshalb 

den Ausgleichsanspruch nach § 37 Abs. 3 BetrVG aus, wenn die 

Schulungszeit außerhalb seiner Arbeitszeit, aber innerhalb der 

Arbeitszeit eines vollzeitbeschäftigten Betriebsratsmitglieds liegt. 

Nur so wird dem Anliegen des Gesetzgebers Rechnung getragen, 

der es nicht als sachgerecht ansieht, den an einer Schulungsver-

anstaltung teilnehmenden Betriebsratsmitgliedern ein erhöhtes 

Freizeitopfer aufzuerlegen (vgl. BT-Drucks. 14/5741 S. 40 f.). 

Dabei ist es unerheblich, aus welchem Grunde das Betriebsrats-

mitglied in Teilzeit arbeitet, ob die Teilzeit also in arbeitgebersei-
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tigem oder in arbeitnehmerseitigem Interesse vereinbart worden 

ist (vgl. Fitting, 24. Aufl ., § 37 Rn. 189 mit weit. Nachw.). Aller-

dings ist auch der Freizeitausgleich nach § 37 Abs. 3 BetrVG für 

das an einer Schulung teilnehmende teilzeitbeschäftigte Betriebs-

ratsmitglied unter Einbeziehung der Arbeitsbefreiung nach § 37 

Abs. 2 BetrVG pro Schulungstag begrenzt auf die Arbeitszeit 

eines vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers (§ 37 Abs. 6 Satz 2 

zweiter Halbsatz BetrVG). 

Schulungszeiten außerhalb der Arbeitszeit 

Auf diese Problematik ist bereits unter dem speziellen Aspekt der 

Teilzeitbeschäftigung eingegangen worden. Der Grundsatz des 

§ 37 Abs. 3 BetrVG ist auch auf Schulungen anzuwenden, die 

von vollzeitbeschäftigten Betriebsratsmitgliedern besucht  werden. 

Auch für sie kann die Sonderregelung des § 37 Abs. 6 Satz 2 

erster Halbsatz BetrVG eine wesentliche Rolle spielen. 

Deshalb ist hier nochmals hervorzuheben: Betriebsbedingte 

Gründe im Sinne des § 37 Abs. 3 BetrVG liegen nach § 37 Abs. 6 

Satz 2 erster Halbsatz BetrVG bei Schulungsmaßnahmen auch 

vor, wenn wegen der Besonderheiten der betrieblichen Arbeits-

zeitgestaltung die Schulung des Betriebsratsmitglieds außerhalb 

seiner Arbeitszeit erfolgt. Betriebsbedingte Gründe sind insbe-

sondere solche, die sich aus der Eigenart des Betriebs, der Gestal-

tung des Arbeitsablaufs oder der Beschäftigungslage ergeben 

(vgl. DKK-Wedde, 10. Aufl ., § 37 Rn. 58 mit weit. Nachw.), wo-

bei auch bei vollzeitbeschäftigten Betriebsratsmitgliedern die 

Lage der Arbeits zeit und die Dauer wesentliche Eckpunkte dar-

stellen können  (Fitting, 24. Aufl ., § 37 Rn. 189). Eine Abweichung 

von der betriebs üblichen Arbeitszeit stellt somit zugleich eine 

Besonderheit im Sinne des § 37 Abs. 6 Satz 2 erster Halbsatz 

BetrVG dar.

Solche Besonderheiten, die sich aus dem betrieblichen Arbeits-

zeitsystem ergeben können, können bei vollzeitbeschäftigten 

 Betriebsratsmitgliedern beispielsweise vorliegen, wenn der Schu-

lungstag auf einen Tag fällt, an dem das Betriebsratsmitglied, 

wenn es im Betrieb wäre, wegen des betrieblichen arbeitszeit-

lichen Rolliersystems arbeitsfrei hätte. Andere Beispiele können 

sich bei Schichtarbeit oder Gleitzeit ergeben. Das an der Schu-

lung teilnehmende Betriebsratsmitglied soll nicht dadurch be-

nachteiligt werden, dass der Schulungsmaßnahme ein anderes 
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„Arbeitszeitsystem“ zugrunde liegt. § 37 Abs. 6 Satz 2 erster 

Halbsatz BetrVG in Verbindung mit § 37 Abs. 3 BetrVG fi ndet in 

solchen Fällen Anwendung. 

Es ist jedoch wiederum zu beachten, dass § 37 Abs. 6 Satz 2 

zweiter Halbsatz BetrVG eine Begrenzung auf die Arbeitszeit eines 

vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers vornimmt. Daher besteht ein 

Freizeitanspruch nach § 37 Abs. 3 BetrVG nicht, wenn das vollzeit-

beschäftigte Betriebsratsmitglied an einer Schulungsveranstaltung 

teilnimmt, die während seiner Arbeitszeit statt fi ndet, jedoch länger 

als diese dauert (Fitting, 24. Aufl ., § 37 Rn. 192). 

Ersatzmitglieder 

Nach der Rechtsprechung haben Ersatzmitglieder grundsätzlich 

keinen Anspruch zur Teilnahme an Schulungsveranstaltungen 

nach Absatz 6 und 7, solange sie nicht in den Betriebsrat nach-

gerückt sind. Wenn ein Ersatzmitglied verhinderte Betriebs rats-

mitglieder häufi ger vertritt, ist jedoch die Teilnahme an erforder-

lichen Schulungen für die Gewährleistung der aktuellen Arbeits-

fähigkeit des Betriebsrats notwendig. 

Der Anspruch besteht im Interesse der Arbeitsfähigkeit des Betriebs-

rats auch dann, wenn das Ersatzmitglied zum Zeitpunkt der Durch-

führung der Schulung gerade keine Vertretung wahrnimmt (vgl. 

BAG 19.9.01 – 7 ABR 32/00, AP Nr. 9 zu § 25 BetrVG 1972). 

Unfallschutz während der Teilnahme an der Schulung

Die ehrenamtliche Tätigkeit eines Betriebsratsmitglieds steht der 

von ihm nach dem Arbeitsverhältnis zu leistenden Arbeit gleich. 

Deshalb gilt die Betriebsratstätigkeit in sozialversicherungsrecht-

licher Hinsicht als Arbeitsleistung, und es besteht Unfallschutz. 

Es ist daher unbestritten, dass das Betriebsratsmitglied auch wäh-

rend einer Schulungs- und Bildungsveranstaltung dem gesetz-

lichen Unfallversicherungsschutz nach den §§ 2 ff. SGB VII unter-

liegt, und zwar einschließlich der An- und Abreise (vgl. Fitting, 

24. Aufl ., § 37 Rn. 186 mit weit. Nachw.). Unfälle, die das 

Betriebsratsmitglied bei der An- bzw. der Abreise oder während 

der Schulungszeit erleidet, sind Arbeitsunfälle, die nach den 

allgemeinen unfallversicherungsrechtlichen Vorschriften zu ent-

schädigen sind. 
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Schulungen auch für Mitglieder anderer 

Betriebsver fassungsorgane?

§ 37 Abs. 6 und 7 BetrVG fi nden auf Mitglieder der Jugend- und 

Auszubildendenvertretung entsprechend Anwendung (vgl. § 65 

Abs. 1 BetrVG). Sie gelten grundsätzlich auch für Arbeitnehmer-

vertretungen, die tarifvertraglich durch eine andere Abgrenzung 

des Betriebsbegriffs nach § 3 BetrVG entstanden sind. Im Allge-

meinen wird die Teilnahme von solchen Arbeitnehmervertretern 

an Schulungs- und Bildungsmaßnahmen ohnehin durch Tarif ver-

trag geregelt, entweder durch Verweis auf die Vorschriften des 

§ 37 Abs. 6 und 7 BetrVG oder durch besondere Bestimmungen, 

wobei die Tarifvertragsparteien darauf zu achten haben, dass die 

Grundsätze der Gesetzesbestimmungen eingehalten werden.

Die Mitglieder von Gesamtbetriebsräten, Konzernbetriebsräten, 

Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertretungen und Konzern-

Jugend- und Auszubildendenvertretungen werden in § 37 Abs. 6 

und 7 BetrVG nicht erwähnt. Sie sind jedoch zugleich Mitglied in 

dem sie entsendenden Vertretungsorgan, sodass § 37 Abs. 6 und 

7 BetrVG bereits in dieser Amtseigenschaft (also als Betriebsrats-

mitglied bzw. als Mitglied der Jugend- und Auszubildendenver-

tretung) auf sie Anwendung fi ndet. Durch ihre Tätigkeit in den 

oben genannten Gremien können sich zusätzliche Schulungsnot-

wendigkeiten gem. § 37 Abs. 6 BetrVG ergeben.

Wahlvorstandsmitglieder werden in § 37 Abs. 6 und 7 BetrVG 

ebenfalls nicht genannt. Der Absatz 6 ist jedoch entsprechend 

auf sie anzuwenden, sofern die Schulung erforderlich ist, um die 

Betriebsratswahlen ordnungsgemäß durchzuführen. Die Kosten-

übernahme ergibt sich allerdings aus § 20 Abs. 3 BetrVG, nicht 

aus § 40 Abs. 1 BetrVG. 

Eine entsprechende Anwendung des § 37 Abs. 6 BetrVG ist nach 

BAG-Auffassung auch für Wirtschaftsausschussmitglieder zu 

 bejahen, allerdings nur für solche, die zugleich dem Betriebsrat 

angehören (vgl. BAG 11.11.98 – 7 AZR 491/97, AP Nr. 129 zu 

§ 37 BetrVG 1972).

Unseres Erachtens sollten jedoch alle Mitglieder des Wirtschafts-

ausschusses Schulungsmaßnahmen nach § 37 Abs. 6 BetrVG 

 besuchen können. Das ergibt sich bereits daraus, dass die Mit-

glieder dieses Ausschusses vom Betriebsrat bestellt werden und 

dieser die Aufgaben des Wirtschaftsausschusses auch einem 
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 seiner Ausschüsse übertragen könnte (Fitting, 24. Aufl ., § 37 

Rn. 180, allerdings mit dem Hinweis, dass die Mitglieder des 

Wirtschafts ausschusses nach § 107 Abs. 1 Satz 3 BetrVG die zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche fachliche Eignung besitzen 

sollen und daher die Notwendigkeit einer Schulung einer beson-

deren Dar legung bedarf). 

Gewerkschaftliche Vertrauensleute

Auf gewerkschaftliche Vertrauensleute, die nicht zugleich Be-

triebs ratsmitglieder sind, fi ndet § 37 Abs. 6 und 7 BetrVG keine 

Anwen dung. Das hat Bedeutung vor allem insoweit, als den 

 Arbeitgeber keine gesetzliche Verpfl ichtung zur Freistellung nach 

§ 37 Abs. 2 BetrVG und zur Kostenübernahme trifft.

Adressen ver.di Bildung + Beratung 

Von Grundqualifi zierungen für Betriebsratsmitglieder bis hin 

zu Spezial themen bieten wir eine Vielzahl von Seminaren an. 

Wir sind für Sie da:

ver.di Bildung + Beratung 

Gemeinnützige GmbH

Mörsenbroicher Weg 200

40470 Düsseldorf

Fon 0211 90 46 - 0

Fax 0211 90 46 - 818

info@verdi-bub.de

ver.di Bildung + Beratung 

Regionalvertretung 

Baden-Württemberg

Königstr. 10a 

70173 Stuttgart

Fon 0711 887 88 - 24 11 

Fax 0711 887 88 - 43 40

info@bawu.verdi-bub.de

• Region Baden

 Rüppurrer Str. 1a 

 76137 Karlsruhe

 Fon 0721 38 46 -295 

 Fax 0721 38 46 -335

 info@ka.verdi-bub.de

• Region Württemberg

 Willi-Bleicher-Str. 20 

 70174 Stuttgart

 Fon 0711 16 64 -232 

 Fax 0711 16 64 -109 

 info@s.verdi-bub.de



23

ver.di Bildung + Beratung 

Regionalvertretung 

Berlin-Brandenburg

Köpenicker Str. 31 

10179 Berlin

Fon 030 263 99 89 - 0 

Fax 030 263 99 89 - 25

info@bb.verdi-bub.de

ver.di Bildung + Beratung 

Regionalvertretung Hamburg

Besenbinderhof 60 

20097 Hamburg

Fon 040 28 58 -11 90 

Fax 040 28 58 -11 99

info@hh.verdi-bub.de

ver.di Bildung + Beratung 

Regionalvertretung Hessen

Wilhelm-Leuschner-Str. 69 –77

60329 Frankfurt/Main

Fon 069 25 78 24 -11

Fax 069 25 78 24 -24 

info@hs.verdi-bub.de

ver.di Bildung + Beratung 

Regionalvertretung NRW

Mörsenbroicher Weg 200 

40470 Düsseldorf

Fon 0211 90 46 - 825 

Fax 0211 90 46 - 818

nrw@verdi-bub.de 

ver.di Bildung + Beratung 

Bezirksvertretung Nürnberg

Kornmarkt 5 – 7

90402 Nürnberg

Fon 0911 235 57- 932

Fax 0911 235 57- 933

info@n.verdi-bub.de

ver.di Bildung + Beratung 

Bezirksvertretung 

Regensburg

Richard-Wagner-Str. 2 

93055 Regensburg

Fon 0941 46 62 91- 0 

Fax 0941 46 62 91- 91 

info@r.verdi-bub.de

ver.di Bildung + Beratung 

Regionalvertretung 

Rheinland-Pfalz und Saar

Münsterplatz 2 – 6 

55116 Mainz

Fon 06131 97 26 -167 

Fax 06131 97 26 -182 

info@rlp.verdi-bub.de

info@saar.verdi-bub.de

ver.di Bildung + Beratung 

Regionalvertretung Sachsen

Behringstr. 45

01159 Dresden

Fon 0351 20 57 40 - 0

Fax 0351 20 57 40 - 14

info@sachsen.verdi-bub.de



Für einen guten Start als Betriebsratsmitglied:

Bücher von ver.di b+b
Baumgart/Fischer/Mrasek 

Die Geschäftsführung des Betriebsrats

Eine Handlungshilfe für Betriebsratsmitglieder

Schwerpunktmäßig werden vier Themenfelder be-

han delt: Betriebsratssitzung, Planung der Betriebs-

ratsarbeit, Information und Kontakte, Kosten der 

Betriebsratsarbeit.

Die Broschüre soll erfahrenen Betriebsratsmitglie-

dern als Nachschlagewerk dienen und gleichzeitig 

von neu gewählten wie ein Ratgeber genutzt werden können. Juristische 

Hintergründe  werden jeweils mit konkreten, praktischen Handlungs-

anweisungen verknüpft. Checklisten am Ende jedes Kapitels helfen 

bei der Umsetzung, ein detailliertes Stichwortverzeichnis erleichtert die 

Orien tierung.

Schneider 

Rechte des Betriebsrats bei 

personellen Einzelmaßnahmen

Eine Handlungshilfe für Betriebsratsmitglieder

Praxisorientierte Darstellung zur Mitbestimmung 

nach den §§ 99 bis 101 BetrVG. Der Ver set zungs-

schutz für Betriebsratsmit glie der wird ebenso dar-

gestellt wie die personelle Mitbestimmung in 

Tendenzbetrieben und bei Beamten in den privati-

sierten Post betrieben. Mit ausführlichem Stichwortregister, grafi schen 

Darstellungen und Musterschreiben.

Schneider 

§ 87 BetrVG – Rechtsgrundsätze und 

Mitbestimmungspraxis

Eine systematische Einführung

Für die betriebliche Mitbestimmung ist § 87 BetrVG 

von zentraler Bedeutung. Seine he raus ragende 

Stellung im Betriebs ver fassungs gesetz ergibt sich 

durch das Recht des  Betriebsrats,  wesent liche be-

triebliche Arbeits bedingungen mitzugestalten.



„In Aufbau und Stil besticht es durch Übersichtlichkeit und leichte 

Nachvollziehbarkeit. ... Man muss kein Jurist sein, um das Gesagte zu 

verstehen. Insbesondere Betriebsräten ist der Kauf ohne jede Ein-

schränkung zu empfehlen“.

(Prof. Dr. Wolfgang Däubler über den Titel „§ 87 BetrVG“, AiB 10/2004)

Schneider

Persönlichkeitsrechte und Gleichbehandlung 

im Betrieb

Schutz der Beschäftigten durch aktive Betriebs rats-

arbeit

Um Persönlichkeitsschutz und Gleichbehandlung ist 

es in vielen Betrieben schlecht bestellt – denn „Lidl“ 

ist überall. Beschäftigte, die am Computer arbeiten, 

können umfassend kontrolliert werden. Telefon- 

und Videoüberwachung sowie biometrische Zugangskontrollen sind 

weitere Stichworte. Der Gleichbehandlungsgrundsatz ist beispielsweise 

verletzt, wenn Teilzeitbeschäftigte benachteiligt werden. Und die Recht-

sprechung zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) zeigt ein 

bisher nicht erkanntes Ausmaß von Diskriminierungen bei Einstellungen 

und beim berufl ichen Aufstieg. Umso wichtiger ist es, dass der Betriebs-

rat alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel nutzt, um die Beschäftigten 

zu schützen. Die Handlungshilfe stellt die diesbezüglichen Rechte des 

Betriebsrats und ihre Durchsetzungsmöglichkeiten praxisnah dar.

Ziehm 

Kündigung

Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen – Eine 

Arbeitshilfe für Betriebsräte

Eine Kündigung kann jeden ereilen. Ist die unfrohe 

Botschaft einmal verkündet, stellen sich viele Fragen. 

Für den betroffenen Arbeitnehmer ohnehin, aber 

auch für den Betriebsrat. Die Broschüre stellt die 

unter  schiedlichen Beendigungsformen von Arbeits-

verhältnissen dar (Kündigung, Aufhebungsvertrag, Befristung, Anfech-

tung), widmet ein eigenes Kapitel den Themen Abfi ndung und Ab-

mahnung und geht detailliert auf den Kündigungsschutz und die 

Beteili  gungsrechte des Betriebsrats bei Kündigungen ein.

Unser Gesamtangebot fi nden Sie im Internet unter 

www.verdi-bub.de/buchshop



jetzt anklicken!

Starke Seiten 
  für Interessen-
vertretungen

 Unter www.verdi-bub.de fi nden Sie:

�  eine bundesweite Seminardatenbank zur 

bequemen Online-Recherche

�  aktuelle Änderungen und Ergänzungen 

des Seminarangebots

� im Buchshop: seminarbegleitende Literatur zum Bestellen 

� aktuelle Urteils- und Gesetzessammlungen

� ein umfangreiches Online-Archiv

� viele Praxistipps rund um arbeitsrechtliche Fragen

� Formulare zum Download und vieles mehr.

 Möchten Sie regelmäßig über neue Entwicklungen 

im Arbeitsrecht, über neu erschienene Literatur und 

aktuelle Seminare informiert werden? 

Dann melden Sie sich doch einfach auf unserer 

Homepage für den kostenlosen Newsletter an ...


